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Keine Herbstmessen?
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und ein iPad Pro geschenkt
bekommen.*
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erhalten bei Vertragsschluss: 
1 × Apple iPad Pro 12,9“ 
256 GB Wi-Fi + Cellular und 
1× Apple Pencil  
(2. Generation).

iPad Pro 12,9”
+ Apple Pencil 

100×

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin: 

Fon 00800 88 55 22 88
www.bluesafety.com/Geldsparen

0171 991 00 18
Vor Ort oder per Video-Beratung

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Der Goldstandard 
der Wasserhygiene

ANZEIGE

BERLIN – Vor dem Hintergrund 
der andauernden Corona-Pandemie 
haben Kassenärztliche Bundesverei-
nigung (KBV) und Kassenzahnärzt-
liche  Bundesvereinigung  (KZBV) 
ein gemeinsames Positionspapier zu 
grundlegenden Handlungsbedarfen 
in der ambulanten vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen Ver sor-
gung vorgelegt. 

Schutzwall 
unseres Gesundheitswesens

Dr. Andreas Gassen, Vorsitzen-
der des Vorstandes der KBV: „Die 
niedergelassenen Ärzte bilden seit 
Beginn der Corona-Pandemie den 
Schutzwall unseres Gesundheits-
wesens: 19 von 20 COVID-19-Pa-
tienten werden ambulant behan-
delt. Das frühe Unterbrechen von 
Infektionsketten im Frühjahr war 
ein Grund dafür, dass Deutschland 
bislang so gut durch die Krise ge-
kommen ist. Nun ist es an der Zeit, 

erste Lehren aus der Pandemie zu 
ziehen und praktikable Wege für 
das weitere Handeln aufzuzeigen, 

um auf ein eventuelles Wieder-
erstarken der Corona-Krise vorbe-
reitet zu sein. Damit das ambulante 

Bollwerk auch in solch außer-
gewöhnlichen  Situationen  stabil 

Pandemie-Bewältigung und Handlungsbedarfe 
in der ambulanten Versorgung

KBV und KZBV: Erfahrungen und Erkenntnisse der vergangenen Monate nutzen.

STUTTGART – Während der Corona-Pandemie ver-
zeichneten Zahnarztpraxen im ersten Halbjahr 2020 in 

weiten Teilen Deutschlands Umsatzrückgänge. Im Ver-
gleich zum gleichen Zeitraum 2019 gab es im Saarland 
den größten Einbruch mit einem Minus von 12,4 Pro-
zent. Dies ergibt sich aus einer aktuellen statistischen Er-
hebung des DZR HonorarBench mark-Tools des Deut-
schen Zahnärztlichen Rechenzentrums (DZR). Gravie-
rend sind die Einbrüche auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern (minus 12,1 Prozent) sowie in Baden-Württemberg 
(minus 7,2 Prozent).

Weniger Differenz im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum zeichnet sich in Norddeutschland ab: So wurde, 
laut DZR HonorarBenchmark-Analyse, in Schleswig-
Holstein ein Rückgang von nur 1,8 Prozent der zahn-
medizinischen Privatliquidation gemessen.

Lediglich im Osten Deutschlands konnten Zahnarzt-
praxen den Umsatz steigern: Sachsen (plus 0,8 Prozent), 
Berlin (plus 2,3 Prozent), Brandenburg (plus 2,8 Pro-
zent) und Sachsen-Anhalt sogar plus 6,0 Prozent. Die 
Zahlen spiegeln in Teilen die Aus breitung der SARS-
CoV-2-Infektionen wider, so zum Beispiel in Baden-
Württemberg und Bayern (minus 5,7 Prozent) als stark 
betroffene Re gionen.

„Gerade Zahnarztpraxen beherrschten den strengen 
Umgang mit Hygieneregeln im Arbeitsalltag bereits vor 
COVID-19“, erklärt Thomas Schiffer, Geschäftsführer 
des DZR. „Dennoch mussten viele Praxen durch den 
starken Rückgang insbesondere bei der PZR hohe Liqui-
ditätseinbrüche für einige Monate überbrücken. Dies ist 
eindeutig ein Pandemie-Effekt.“ DT

Quelle: DZR

ZAHNÄRZTE 
LIEBEN ONLINE.

www.zwp-online.info
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Umsatzeinbrüche im ersten Halbjahr 
im Süden, Zuwachs im Osten

DZR-Analyse: Regionale Unterschiede in der zahnmedizinischen Privatliquidation in Pandemie-Zeiten.

Fortsetzung auf Seite 2 rechts unten 

Di�erenz in %
≤ -10,0 %
≤    -5,5 %
≤    -5,0 %

≤    -4,1 %
≤    -3,2 %
≤    -0,5 %

≤     0,0 %
≤     1,5 %
≤     6,0 %

Entwicklung zahnmedizinischer Privatliquidation im Vergleich 1. Halb-
jahr 2020 mit SARS-CoV-2 zu 1. Halbjahr 2019 ohne Corona-Pandemie

Quelle: DZR Statistik und DZR HonorarBenchmark
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3D-Augmentationen 
Für vorhersagbare Erfolge sind eine abso-
lut spannungsfreie Weichteildeckung des 
Augmentats und eine adäquate Weich-
gewebedicke erforderlich. Von Dr. Arnd 
Lohmann, M.Sc., Bremen.

Sieger gekürt
ZWP Designpreis 2020: Die KFO-Praxis 
von Dr. Moritz Rumetsch in Bad Säckin-
gen beeindruckte die Jury v. a. durch mi-
nimalistische Möblierung und imposan-
tes Beleuchtungskonzept.

„Knick in der Optik“
Die neueste Lupenbrille BaLUPO® Ergo-
Line verlagert dank ihrer speziellen opti-
schen Konstruktion den Weg der Seh-
achse und ist damit die Lösung für eine 
optimale Körperhaltung.Seite 6f Seite 12 Seite 16
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Implanto Protect

Transparentes Dichtsilikon
für die Implantattechnik

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
T  040-30707073-0
F  0800-7336825 gebührenfrei
E  info@r-dental.com
I  www.r-dental.com
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Mitglied der Informations- 
gemeinschaft zur Feststellung der  
Verbreitung von Werbeträgern e.V.

MÜNCHEN – Mit der Karl-Ludwig- 
Ackermann-Medaille wird der Vor-
stand der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie e.V. (DGI) zukünftig 
Personen für ihr herausragendes Le-
benswerk auf dem Gebiet der Oralen 
Implantologie ehren. Dies hat der 
Vorstand der Gesellschaft auf seiner 
Klausurtagung am 28. August 2020 
beschlossen, um die Verdienste von 
Dr. Karl-Ludwig Ackermann zu 
würdigen, einem Pionier der Im-
plantologie, der die Entwicklung des 
Faches entscheidend geprägt hat.

Seit dem Jahr 2000 war Dr. 
Ackermann bis zu seinem plötz-
lichen und unerwarteten Tod am  
31. Juli 2020 Schatzmeister im Vor-
stand der Gesellschaft, ein engagier-
ter Lehrer und Mentor für Genera-

tionen  von  Zahnärzten,  der  sein 
Wissen,  sein  Können  und  seine  
Erfahrung auch auf den Kongress-

bühnen dieser Welt an Kolleginnen 
und Kollegen gerne weitergab. DT

Quelle: DGI

Karl-Ludwig-Ackermann-Medaille
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Implantologie stiftet Auszeichnung.

KÖLN – Die Corona-Pandemie mit 
ihren jetzt wieder steigenden Infek-
tionszahlen bedeutet für Arzt- und 
Zahnarztpraxen weiter erhöhte An-

forderungen an Hygiene und Patien-
tensicherheit. Zur Übernahme der 
damit verbundenen Mehrkosten 
und um die hochwertige Versorgung 
der Versicherten zu gewährleisten, 

hatte der Verband der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) mit der 
Bundesärzte- sowie der Bundes-
zahnärztekammer bereits im Früh-

jahr einen Vergütungszuschlag abge-
stimmt. Diese zwischenzeitlich bis 
Ende September befristete soge-
nannte Corona-Hygienepauschale 
wird jetzt – zu angepassten Bedin-

gungen – bis zum Jahresende 2020 
verlängert.

Versicherer  
erstatten den Zuschlag

Ärzte können auf dieser Grund-
lage seit 1. Oktober je Sitzung nun-
mehr analog Nr. 245 GOÄ zum 1-fa-
chen Satz in Anrechnung bringen, 
das entspricht 6,41 Euro. Zahnärzte 
können in analoger Anwendung der 
GOZ Nr. 3010 eine Corona-Hy-
gienepauschale von 6,19 Euro ab-
rechnen. Privatversicherte, die eine 
(Zahn-)Arztrechnung mit diesen 
Positionen bei ihrem Versicherungs-
unternehmen einreichen, bekom-
men die Pauschale im versicherten 
Umfang erstattet.

Verlängert wurden auch der Co-
rona-bedingte  Vergütungszuschlag 
von 1,50 Euro je Behandlung im 
Heilmittelbereich sowie die Verein-
barungen rund um die Erbringung 
von telemedizinischen Leistungen in 
der Psychotherapie. DT

Quelle: PKV

Corona-Hygienepauschale  
bis zum Jahresende verlängert

Erhöhte Anforderungen für Arzt- und Zahnarztpraxen werden berücksichtigt.

Editorische Notiz  
(Schreibweise männlich/weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine 
durch gängige Nennung der männlichen und weiblichen Bezeichnungen ver-
zichtet wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf Männer und Frauen.

Die Redaktion

bleiben kann, bedarf es eines zu-
kunftsfähigen Fundaments für die 
Vertragsärzteschaft und Vertrags-
zahnärzteschaft. Das gemeinsame 
Positionspapier  von  KBV  und 
KZBV legt Handlungsempfehlun-
gen und konkrete Maßnahmen dar, 
um den ambulanten Versorgungs-
sektor in seiner Gesamtheit krisen-
fest weiterentwickeln zu können.“

Einsatz an „vorderster Front“
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender 

des Vorstandes der KZBV: „Zahn-
ärzteschaft und Behandlungsteams 
haben in der Corona-Krise an 
sprichwörtlich ‚vorderster Front‘  
des Infektionsgeschehens verant-
wortungsbewusst und mit großem 
Engagement gearbeitet und sowohl 
die zahnärztliche Versorgung aller 
Versicherten aufrechterhalten als 
auch die Behandlung von Infizierten 
und unter Quarantäne stehenden 

Patienten in eigens errichteten 
Schwerpunktpraxen und Behand-
lungszentren vorbildlich durchge-
führt. Jetzt gilt es, aus den Erfahrun-
gen der Krise zu lernen und bei  
wieder steigenden Infektionszahlen 
standardisierte  Vorkehrungen  für 
den Fall einer zweiten Welle und 
mögliche künftige Pandemiefälle zu 
treffen. KZBV und KBV leisten mit 
ihren zentralen Empfehlungen einen 
wichtigen Beitrag für die Sicherung 
der ambulanten medizinischen und 
zahnmedizinischen Versorgung in 
Krisensituationen.“ 

Zentrale Forderungen
Ziel des konzeptionellen Vorsto-

ßes der beiden Bundeskörperschaf-
ten ist es, Erfahrungen und Erkennt-
nisse der vergangenen Monate zu 
nutzen, um die Krisenreaktionsfä-
higkeit des ambulanten Versor-
gungssektors in seiner Gesamtheit 
zu festigen und zielgerichtet weiter-
zuentwickeln.

Hierzu gehören aus Sicht von 
KBV und KZBV folgende zentrale 
Punkte:
1.  Verzerrungsfreie Fortschreibung 

der Gesamtvergütungen
2.  Verlässlicher Schutzmechanismus 

für die ärztliche und zahnärztliche 
Versorgung

3.  Beschaffung und Bevorratung von 
Schutzausrüstung sicherstellen

4.  Finanzielle Entlastungen bei der 
Digitalisierung auch für den am-
bulanten Sektor

5.  Unterstützung für die Mitarbeiter 
in den Praxen

6.  Stärkung der Selbstverwaltung

Das gemeinsame Positions-
papier zur Pandemie-Bewältigung 
und zu Handlungsbedarfen in der  
ambulanten vertragsärztlichen und 
vertragszahnärztlichen Versorgung 
kann auf den Websites von KBV und 
KZBV in seiner ausführlichen Ver-
sion abgerufen werden. DT

Quelle: KZBV

 Fortsetzung von Seite 1: „Pandemie-Be-

wältigung und Handlungsbedarfe …“

Dr. Karl-Ludwig Ackermann auf dem DGI-Kongress 2018 in Wiesbaden.

© KnippingMÜNCHEN – Trotz der Corona- 
Pandemie und einer wirtschaftlich 
schwierigen Lage haben die Kassen-
zahnärztliche  Vereinigung  Bayerns 
(KZVB) und die AOK Bayern die 
Vergütungsverhandlungen  erfolg-
reich abgeschlossen. 

Erstmals seit 2014 haben die 
bayerischen Vertragszahnärzte wie-

der für einen längeren Zeitraum 
Rechts-  und  Planungssicherheit. 
Punktwerte und Budget (Gesamt-
vergütungsobergrenze)  für  soge-
nannte  KCH-Leistungen  werden 
rück wirkend zum 1. Januar 2020 um 
3,33 Prozent erhöht. Der Wert liegt 
nur knapp unter der Veränderungs-
rate der Grundlohnsumme, die die 
gesetzliche Obergrenze für Hono rar-
 erhöhungen  darstellt.  Sie  beträgt  
aktuell 3,66 Prozent. Auch für die 
beiden kommenden Jahre konnte 
bereits eine Vergütungsvereinbarung 
abgeschlossen werden. Die Erhö-
hungen 2021 und 2022 werden sich 
ebenfalls an der Veränderungsrate 
der Grundlohnsumme orientieren.

„Aufgrund der dreijährigen Lauf-
zeit ist es akzeptabel, dass wir etwas 
unter der Grundlohnsumme geblie-
ben sind – auch vor dem Hinter-
grund einer auf Bundesebene ver-

handelten Punktwerterhöhung im 
Bereich Zahnersatz von 3,0 Prozent“, 
betont Christian Berger, Vorsitzen-
der des Vorstands der KZVB.

Sein Stellvertreter Dr. Rüdiger 
Schott ergänzt: „Gerade für den Er-
halt der flächendeckenden Versor-
gung ist Planungssicherheit existen-
ziell. Im ländlichen Raum ist der  

Anteil  der  AOK-Versicherten  oft 
deutlich höher als in den Ballungs-
räumen. Die Zahnärzte dort wissen 
nun bis Ende 2022, woran sie sind. 
Sie können entsprechende Investi-
tionsentscheidungen treffen. Auch 
für die rund 50.000 Beschäftigten in 
den  bayerischen  Zahnarztpraxen 
schafft die Vereinbarung mitten in 
der Rezession Sicherheit und gute 
Zukunftsperspektiven.“

Vorstandsmitglied Dr. Manfred 
Kinner hofft, dass die Vereinbarung 
mit der AOK Bayern Präzedenzcha-
rakter für die Verhandlungen mit 
anderen Krankenkassen hat.

Die  Vergütungsvereinbarung 
muss vor dem Inkrafttreten noch 
dem bayerischen Gesundheitsminis-
terium vorgelegt werden, das zwei 
Monate Zeit für die rechtliche Prü-
fung hat. DT

Quelle: KZVB

Planungssicherheit bis 2022
KZVB und AOK Bayern schließen Vergütungsverhandlungen ab.
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